Bezirkliche Ombudsstelle für ALG II- Empfänger
Im Sozialgesetzbuch II ist im Gegensatz zum Sozialgesetzbuch XII die Einrichtung eines Widerspruchsbeirates nicht geregelt.

 Immer mehr von Hartz IV betroffene Bürger  wenden sich an das Bezirksamt mit der Bitte um Unterstützung und Klärung ihrer zahlreichen Probleme im Zusammenhang ihres ALG II Anspruchs und der Arbeit des JobCenter. Sie haben ihre Möglichkeiten mit der Einlegung eines Widerspruchs im JobCenter meist ausgeschöpft. Auf die Bearbeitung ihrer Widersprüche warten Sie zum Teil mehrere Monate. Das ist insbesondere dann ein unhaltbarer Zustand, wenn es um die Klärung von Leistungen zum Lebensunterhalt bzw. Kosten der Unterkunft geht.

In einer Reihe von BVV wurden Anträge eingebracht, eine Ombudsstelle für ALG II-Empfänger im Bezirk einzurichten. Da die Einrichtung eines Beirates gesetzlich nicht möglich ist, soll durch eine Ombudsstelle versucht werden, dem dringenden Bedarf an Regelung zu entsprechen. Die Ombudsstelle soll die Aufgabe haben, in der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter insbesondere Hilfesuchenden in Notsituationen  zeitnahe Unterstützung zu geben.

Als Beispiel steht hier der Antrag aus der BVV Pankow:

“Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales, Drucksache VI-0076, BVV 25.04.2007

Betreff: Ombudsstelle für Hartz IV- Betroffene- im BA Pankow
Die BVV möge beschließen,

Das Bezirksamt wird ersucht, bis September 2007 in Zusammenarbeit mit dem JobCenter eine Ombudsstelle einzurichten, die Beschwerden von ALG II Betroffenen erfasst, bearbeitet und einer Klärung zuführt. Dabei ist insbesondere zu gewährleisten, dass andere Produkte und Fachbereiche des Bezirks finanziell nicht belastet werden. Erforderliche Regelungen z.B. über die Möglichkeit der Akteneinsicht sind mit dem JobCenter zu treffen .Die Ombudsstelle arbeitet auch mit Arbeitsloseninitiativen, Verbänden und Gewerkschaften zusammen.

Darüber hinaus, ist eine einheitliche bezirksübergreifende Regelung mit Unterstützung durch die zuständigen Senatsverwaltungen anzustreben.

Über vorliegende Beschwerden, ihre Bearbeitung und Entscheidung ist regelmäßig im Ausschuss Gesundheit, Arbeit und Soziales zu berichten.“

Im Bezirk Lichtenberg – hier gab es auch einen Antrag, eine Ombudsstelle einzurichten – hat der Ausschuss für Soziales folgende Beschlussempfehlung erarbeitet. Sie kommt zu der Empfehlung, keine Ombudsstelle als weiteren Ansprechpartner für Einzelfälle einzurichten: 

Beschlussempfehlung für die Sitzung der BVV Lichtenberg am 28. Juni 2007 zur Drucksache DS/0091/VI - Ombudsstelle für von Hartz IV Betroffene

Die BVV wolle beschließen:

Dem Ausschuss für Soziales/Mieterinteressen wird die zusätzliche Aufgabe übertragen, sich als politisches Begleitgremium in Zusammenarbeit mit den unabhängigen SGB-II-Beratungsstellen mit Kritiken und Beschwerden zur Arbeit des JobCenters zu befassen. Im Mittelpunkt soll dabei stehen,

a) sich mit der Bitte um Informationen über Anzahl und Inhalt von Kritiken und Beschwerden regelmäßig an die Lichtenberger unabhängigen Beratungsstellen für SGB-II-Angelegenheiten, an das Bezirksamt und die Geschäftsführung des JobCenters zu wenden,

b) auftretende Probleme und Schwerpunkte von Kritik und Beschwerden an der Arbeit des JobCenters zu erfassen,

c) daraus Schlussfolgerungen und politische Handlungsempfehlungen für die BVV und das Bezirksamt abzuleiten,

d) die BVV regelmäßig über Probleme und Ergebnisse dieser Tätigkeit zu informieren und entsprechende Beschlussempfehlungen in die BVV einzubringen.

Die Abarbeitung von Einzelfällen ist nicht Gegenstand des Ausschusses.

Der Ausschuss für Soziales/Mieterinteressen kann für diesen zusätzlichen Arbeitsschwerpunkt bis zu 4 Sondersitzungen im Jahr durchführen.

Begründung:

Der Ausschuss hat sich, ausgehend vom Antrag und Änderungsantrag zur DS/0091/VI, umfassend mit Kritiken und Beschwerden über die Arbeit des JobCenters befasst und diesbezügliche Informationen von den unabhängigen Beratungsstellen für SGB-II-Angelegenheiten, vom Bezirksamt und vom Kundenreaktionsmanagement des JobCenters ausgewertet. Im Ergebnis kam der Ausschuss zur Position, dass keine Ombudsstelle als weiterer Ansprechpartner für Einzelfälle gebraucht wird, sondern dass ein politisches Begleitgremium für den  Umgang mit Kritiken und Beschwerden nötig ist. Dieses Begleitgremium soll auch herausarbeiten, auf welchem Weg notwendige Veränderungen in der Arbeit des JobCenters herbeigeführt werden müssen: im JobCenter selbst, z. B. durch entsprechende Beschlüsse der Trägervertretung, auf Landesebene oder – das Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen betreffend – auf der Bundesebene. Diese Aufgaben sollte der Ausschuss für Soziales/Mieterinteressen zusätzlich übernehmen und damit von der BVV beauftragt werden.

Bisher wurde in keinem Bezirk eine Ombudsstelle geschaffen. Die Anträge „schmoren“ entweder in Ausschüssen oder beim Bezirksamt.

